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Integrative Medizin in der medizinischen Klinik 5 - 

Weiterführende Informationen 

 

Sprechstunde integrative Medizin 

Ärztliche Leitung: Dr. med. Ali Behzad 

Telefon: 09131 85-34819 

Fax: 09131 85-33069 

Ulmenweg 18 (Internistischen Zentrum) 

91054 Erlangen 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Buslinie 288, Haltestelle Maximiliansplatz  

 

Ablauf: 

Nachdem Sie Ihren Termin erhalten haben, melden Sie sich vor ihrem Termin in der zentralen 

Patientenaufnahme des internistischen Zentrums an. Gesetzlich Versicherte müssen den 

Wahlleistungsvertrag unterschreiben und die Kosten für die Leistungen im Voraus bezahlen. Privat 

Versicherte unterschreiben erst beim Termin den Privatvertrag und erhalten nachfolgend eine 

Rechnung. Für den Termin sollten Sie sich 1-1,5 Stunden Zeit nehmen und alle relevanten 

medizinischen Unterlagen zum Gespräch mitbringen. Er dient einer ausführlichen Anamnese, der 

Erfassung aller Beschwerden und einer körperlichen Untersuchung. Gegebenenfalls kann in dieser 

Sitzung bereits mit einer Therapie begonnen werden. Wir stellen Ihnen anschließend ein 

individuelles Behandlungskonzept vor und Sie erhalten einen Arztbrief. Weitere Termine werden 

mit Ihnen vereinbart. 

 

Kosten: 

Das Universitätsklinikum stellt für die medizinische Wahlleistung einen Betrag von insgesamt  

324,43 € in Rechnung. Diese beinhaltet die Erstvorstellung mit ausführlicher Anamnese und 

Befunderhebung sowie einen Folgetermin mit ausführlicher Beratung, einem Therapieplan und 

einem Befundbericht. 

 

Prüfen Sie bitte vor Abschluss der Wahlleistungsvereinbarung, ob bei Ihnen eine Kostenübernahme 

von Ihrer privaten bzw. gesetzlichen Krankenversicherung oder Beihilfe usw. möglich ist, da 

medizinische Wahlleistungen in der Regel nicht zum Umfang der Krankenversicherungsleistungen 

gehören. Insbesondere bei gesetzlich Versicherten ist für eine mögliche Kostenerstattung der 

Antrag mindestens drei Wochen vorab an die Krankenkasse zu richten. Sie können sich hierfür in 

das Kalkulationsblatt mit den Einzelleistungen in der zentralen Patientenaufnahme aushändigen 

lassen.  


